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Ihre Nachricht vom :   
Ihr Zeichen :   
Bearbeiter/in ████████████
Telefon █████████ █████
Erfurt, den : ████████

Datenschutzrechtliche Bewertung der App "Luca" [#215209]

-Übersendung Unterlagen und Hinweis üb er Kosten - 

███████████████ ▊

ich  beziehe  mich  auf  Ihren  Antrag  nach  dem  Thüringer  Transparenzgesetz  vom  

15.  März  2021 und  Ihrer  Konkretisierung  vom  23.  März  2021.  Diese  bezieht  sich  

auf Vermerke oder behördliche Gutachten , in denen sich der TLfDI  mit der daten-

schutzrechtlichen Zulässigkeit des Einsatzes der App beschäftigt hat. Insbesonde-

re auch um die Informationen, die Grundlage der von Herrn Ramelow auf Twitter 

veröffentlichten Schreiben des Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz 

und                  die                  Informationsfreiheit                  (TLfDI) (vgl. 

https://twitter.com/bodoramelow/status/1373715028780716039?s=20 ) waren. 

Ich  möchte  Sie  zunächst  darauf  hinweisen,  dass  es  sich  bei  der  Beantwortung  

Ihres Antrags auf Auskunft  um eine öffentliche Leistung nach § 15 Abs. 1 Thürin-

ger  Transparenzgesetz  handelt.  Diese  ist  grundsätzlich  mit  der  Erhebung  von  

Verwaltungskosten  verbunden,  es  sei  denn  es  handelt  sich  nur  um  einen  gering-

fügigen Aufwand.
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Vermerke und behördliche Gutachten zur datenschutzrechtlichen Zulässigkeit des 

Einsatzes der App: 

Nach Prüfung können Ihnen unter Berücksichtigung des Aufwands ohne zusätzli-

che Kosten folgende Dokumente zur Verfügung gestellt werden: 

 

• Anlage 1: Beschreibung zur Luca-App 

 

Weitere Unterlagen, die sich auf die Durchsicht von Konzept und Verfahren der 

Kontakte-App „Luca“ beziehen, können ohne die Durchführung eines Drittbeteili-

gungsverfahrens nach § 10 Abs. 4 ThürTG nicht veröffentlicht werden, weil die 

darin enthaltenen Informationen möglicherweise Geschäftsgeheimnisse der ne-

Xenio GmbH betreffen. Die neXenio GmbH hat hierbei die Gelegenheit innerhalb 

eines Monats Stellung zu nehmen. Da die Durchführung eines Drittbeteiligungs-

verfahrens keinen geringfügigen Aufwand darstellt, werden Verwaltungskosten 

anfallen.  

 

Grundlage der von Herrn Ramelow auf Twitter veröffentlichten Schreiben des 

TLfDI (vgl. https://twitter.com/bodoramelow/status/1373715028780716039?s=20 ): 

 

Schreiben an den Gemeinde- und Städtebund: Grundlage für dieses Schreiben 

war das einsetzende bundesweite Interesse an der Einführung der Luca-App und 

die damit verbundenen bundeslandübergreifenden Datenübermittlungen zwischen 

den Gesundheitsämtern.  

 

Schreiben an Frau König-Preuss: Zur Grundlage dieses Schreibens können ohne 

die Durchführung eines Drittbeteiligungsverfahrens keine Informationen veröffent-

licht werden.  

 

Nach bisheriger Prüfung ist festzustellen, dass für die Durchführung der Drittbetei-

ligungsverfahren sowie den anschließend an Sie erstellten Bescheid mit der Ent-

scheidung zu Ihrem o. g. Antrag ein Zeitaufwand von 2 Stunden anzusetzen ist.  

 



- 3 -

Die  Verwaltungskosten werden  nach  der  Anlage zur  Thüringer  Allgemeinen  Ver-

waltungskostenordnung   (ThürVerwKostO)   berechnet.   Gemäß   der   Anlage   zur   

ThürVerwKostO Punkt  1.4 sind in Ihrem Fall 1,5 Stunden für einen Beschäftigten 

des mittleren Dienstes (13 EUR / 15 Min), sowie 0,5 Stunden für einen Beschäf tig-

ten  des  gehobenen Dienstes  (16  EUR  /  15  Min)  anzusetzen.  Insgesamt  ergeben  

sich Verwaltungskosten i. H. v. 110,00 EUR . 

Diese Kosten hätten Sie bei der Weiterverfolgung Ihres Antrages zu tragen.

Wenn  Sie  Ihren  Antrag  aufrechterhalten,  wird  sich  der  TLfDI  im  Rahmen  dieses  

Drittbeteiligungsverfahrens  an  die  betroffenen  Stellen bzw.  Personen wenden. Im 

Anschluss  daran,  erhalten  Sie  die  letztliche  Entscheidung  nebst  Kostenbescheid  

zu Ihren o. g. Antrag.

Ich  bitte  Sie  aus  den  o.  g.  Erläuterungen  um  Mitteilung, ob  Sie  Ihren  Antrag  auf-

rechterhalten.

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag

███████

Anlage


